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(54) HOLZVERBINDUNG

(57) Bei einer Holzverbindung (1) umfassend we-
nigstens einen ersten Holzbauteil (2), einen zweiten
Holzbauteil (3) und wenigstens eine Verbindungsvorrich-
tung (4), wobei der erste Holzbauteil (2) mit dem zweiten
Holzbauteil (3) unter Ausbildung einer Fuge (5) mittels
der Verbindungsvorrichtung (4) als lasttragende Knoten-
verbindung verbunden ist, wird vorgeschlagen, dass das

erste Holzbauteil (2) eine an der Fuge (5) angrenzende
erste Teilfläche (6) und das zweite Holzbauteil (3) eine
an der Fuge (5) angrenzende zweite Teilfläche (7) auf-
weist, dass zumindest eine der beiden Teilflächen (6, 7)
mit einem flächigen Brandschutzmaterial bedeckt ist,
und dass das Brandschutzmaterial unter Hitzeeinwir-
kung oberhalb einer Grenztemperatur aufquillt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Holzverbindung ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Es sind Holzverbindungen bekannt, die dafür
vorgesehen sind als tragende Verbindungen zwischen
Holzbauteilen, insbesondere Balken oder Trägern, zu
wirken. Typische Vertreter derartiger Verbindungsvor-
richtungen sind Schlitzbleche, Hakenbleche, Balken-
schuhe, sowie Nut-Feder-artige lösbare Steckverbin-
dungen. Dabei handelt es sich jeweils um Metallbauteile.
[0003] An ein Holzbauwerk, insbesondere ein Holzge-
bäude, werden ebenso wie an andere Bauwerke gewisse
Anforderungen hinsichtlich der Brandsicherheit gestellt.
Dabei erweisen sich die jeweils verwendeten Holzbau-
teile als eher unkritisch. Zwar sind die Holzbauteile
brennbar, allerdings verringert sich bei einem Brand der
tragende Querschnitt der betreffenden Holzbauteile nur
langsam, da durch eine Verkohlung der äußeren Holz-
schichten die thermische Zersetzung nach innen ver-
langsamt abläuft. Zudem ist Holz ein schlechter Wärme-
leiter, sodass der innere Querschnitt auch während eines
Feuers noch eine gewisse Zeit lang Kräfte aufnehmen
kann. Durch diese langsam verringerte Tragfähigkeit der
Holzbauteile, welche durch das verursachende Feuer
auch für anwesende Personen nicht unbemerkt erfolgt,
kommt es in der Regel bei brennenden Holzbauwerken
kaum zu Opfern aufgrund tatsächlich durchgebrannter,
und als Folge dessen herunterstürzender Holzbauteile.
[0004] Es hat sich jedoch gezeigt, dass die in der Ver-
bindungstechnik zwischenzeitlich üblichen metallischen
Verbindungsvorrichtungen die Schwachstelle hinsicht-
lich der Brandsicherheit von Holzbauteilen darstellen.
Die metallischen Verbindungen sind in der Regel einem
Feuer unmittelbar ausgesetzt. Nachdem sich die Festig-
keit in metallischen Bauteilen in der Regel durch Hitze-
einwirkung verringert, führt eine solche Festigkeitsab-
nahme zu einer Verminderung der Tragfähigkeit der
Holzbauteile. Um diese Verminderung der Tragfähigkeit
der Holzbauteile zu verhindern bzw. hinauszuzögern,
wurden Anstrengungen unternommen, die Verbindungs-
vorrichtungen vor der direkten Hitzeeinwirkung zu schüt-
zen. Dennoch zeigt sich, dass die Verbindungsvorrich-
tungen immer noch den limitierenden Faktor bezüglich
der Brandsicherheit von Holzbauteilen darstellen. Eine
solche Tragfähigkeitsverminderung der Holzverbindung
erfolgt für die umstehenden und betroffenen Personen-
kreise in der Regel unerwartet und überraschend, und
kann zu Verletzten oder Toten, beispielsweise durch ei-
nen herabfallenden Holzbalken, etwa eines Dachstuh-
les, führen.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Holz-
verbindung der eingangs genannten Art anzugeben, mit
welcher die genannten Nachteile vermieden werden kön-
nen, mit welcher die Brandbeständigkeit einer Holzver-
bindung verbessert werden kann und welche dennoch
einfach zu realisieren ist.
[0006] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-

le des Patentanspruches 1 erreicht.
[0007] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Brand-
beständigkeit eines Holzbauwerks, insbesondere einer
Holzverbindung, verbessert werden kann, wodurch das
vorzeitige Versagen einer Holzverbindung bei Hitze-
bzw.- Brandeinwirkung verhindert werden kann. Durch
das flächige Brandschutzmaterial neben der Fuge kann
eine Erwärmung im Inneren der Holzbauteile selber ver-
langsamt werden. Hierbei haben Untersuchungen über-
raschend gezeigt, dass eine Erwärmung der Holzbautei-
le im Inneren dazu führt, dass die Verbindungsvorrich-
tungen, insbesondere die Befestigungsmittel der Verbin-
dungsvorrichtungen, weniger Halt in den Holzbauteilen
haben. Obwohl die Zugfestigkeit der Holzbauteile selber
kaum durch die Erhitzung herabgesetzt wird, so dürften
doch einzelne Bestandteile im Holz sich verändern, ins-
besondere erweichen, wodurch der Halt für die Verbin-
dungsvorrichtungen herabgesetzt wird. Durch das flächi-
ge Brandschutzmaterial wird daher der Halt der Verbin-
dungsvorrichtungen in den Holzbauteilen bei Hitzeein-
wirkung verbessert und die Tragfähigkeitsverminderung
der Holzverbindung bei einem Brandfall hinausgezögert
bzw. verhindert. Dieser Schutz der Verbindungsvorrich-
tungen kann nachträglich aufgebracht werden, sodass
auch die Verbindungsvorrichtungen von beispielsweise
älteren Holzbauwerken nachträglich geschützt werden
können. Die Unteransprüche betreffen weitere vorteilhaf-
te Ausgestaltungen der Erfindung.
[0008] Ausdrücklich wird hiermit auf den Wortlaut der
Patentansprüche Bezug genommen, wodurch die Paten-
tansprüche an dieser Stelle durch Bezugnahme in die
Beschreibung eingefügt sind und als wörtlich wiederge-
geben gelten.
[0009] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beispielhaft dargestellt
sind, näher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 die bevorzugte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Holzverbindung in einer axonome-
trischen Darstellung und

Fig. 2 die bevorzugte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Holzverbindung als Schnitt in Drauf-
sicht.

[0010] Die Fig. 1 bis 2 zeigen jeweils die bevorzugte
Ausführungsform einer Holzverbindung 1 umfassend
wenigstens einen ersten Holzbauteil 2, einen zweiten
Holzbauteil 3 und wenigstens eine Verbindungsvorrich-
tung 4, wobei der erste Holzbauteil 2 mit dem zweiten
Holzbauteil 3 unter Ausbildung einer Fuge 5 mittels der
Verbindungsvorrichtung 4 als lasttragende Knotenver-
bindung verbunden ist. Dabei ist vorgesehen, dass das
erste Holzbauteil 2 eine an der Fuge 5 angrenzende erste
Teilfläche 6 und das zweite Holzbauteil 3 eine an der
Fuge 5 angrenzende zweite Teilfläche 7 aufweist, dass
zumindest eine der beiden Teilflächen 6, 7 mit einem
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flächigen Brandschutzmaterial bedeckt ist, und dass das
Brandschutzmaterial unter Hitzeeinwirkung oberhalb ei-
ner Grenztemperatur aufquillt.
[0011] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Brand-
beständigkeit eines Holzbauwerks, insbesondere einer
Holzverbindung 1, verbessert werden kann, wodurch das
vorzeitige Versagen einer Holzverbindung 1 bei Hitze-
bzw.- Brandeinwirkung verhindert werden kann. Durch
das flächige Brandschutzmaterial neben der Fuge 5 kann
eine Erwärmung im Inneren der Holzbauteile 2, 3 selber
verlangsamt werden. Hierbei haben Untersuchungen
überraschend gezeigt, dass eine Erwärmung der Holz-
bauteile 2, 3 im Inneren dazu führt, dass die Verbindungs-
vorrichtungen 4, insbesondere die Befestigungsmittel 11
der Verbindungsvorrichtungen 4, weniger Halt in den
Holzbauteilen 2, 3 haben. Obwohl die Zugfestigkeit der
Holzbauteile 2, 3 selber kaum durch die Erhitzung her-
abgesetzt wird, so dürften doch einzelne Bestandteile im
Holz sich verändern, insbesondere erweichen, wodurch
der Halt für die Verbindungsvorrichtungen 4 herabge-
setzt wird. Durch das flächige Brandschutzmaterial wird
daher der Halt der Verbindungsvorrichtungen 4 in den
Holzbauteilen 2, 3 bei Hitzeeinwirkung verbessert und
die Tragfähigkeitsverminderung der Holzverbindung 1
bei einem Brandfall hinausgezögert bzw. verhindert. Die-
ser Schutz der Verbindungsvorrichtungen 4 kann nach-
träglich aufgebracht werden, sodass auch die Verbin-
dungsvorrichtungen 4 von beispielsweise älteren Holz-
bauwerken nachträglich geschützt werden können.
[0012] Die Holzverbindung 1 ist dafür vorgesehen we-
nigstens ein erstes Holzbauteil 2 mit einem zweiten Holz-
bauteil 3 mittels einer Verbindungsvorrichtung 4 mitein-
ander zu verbinden. Es können jedoch auch mehr als
zwei Holzbauteile 2, 3 mittels der Verbindungsvorrich-
tung 4 miteinander verbunden werden. Die Holzverbin-
dung 1 ist eine starre Verbindung, sodass keine größeren
Bewegungen zwischen den miteinander verbundenen
Holzbauteilen 2, 3 möglich sind, jedoch die im üblichen
Maße auftretenden Ausdehnungen und Verformungen
des Holzes möglich sind.
[0013] Die Holzbauteile 2, 3 sind Bauelemente, wie et-
wa Träger, Balken, Steher, Pfosten oder dergleichen,
umfassend Holz bzw. insbesondere aus Holz. Der Begriff
Bauteil bezieht sich dabei insbesondere nicht auf einen
gesamten Gebäudeteil.
[0014] Die Verbindungsvorrichtung 4 verbindet die
zwei Holzbauteile 2, 3 miteinander, sodass eine feste
und starre Verbindung entsteht. Die Verbindungsvorrich-
tung 4 kann bevorzugt aus Metall ausgebildet sein, be-
sonders bevorzugt aus Stahl oder Aluminium.
[0015] Die Verbindungsvorrichtung 4 kann bevorzugt
zweiteilig ausgebildet sein, wobei ein erster Teil der Ver-
bindungsvorrichtung 4 an dem ersten Holzbauteil 2 und
ein zweiter Teil der Verbindungsvorrichtung 4 an dem
zweiten Holzbauteil 3 befestigt ist, sodass die zwei Holz-
bauteile 2, 3 miteinander verbunden werden können.
[0016] Die einzelnen Teile der Verbindungsvorrich-
tung 4 werden mittels eines Befestigungsmittels 11 an

die jeweiligen Holzbauteile 2, 3 befestigt, wie beispiels-
weise in Fig. 2 dargestellt ist. Bevorzugt kann das Be-
festigungsmittel 11, Schrauben, Nägel und/oder Bolzen
umfassen.
[0017] Das Befestigungsmittel 11 kann eine Eindring-
tiefe in den jeweiligen Holzbauteilen 2, 3 aufweisen, wo-
bei die Eindringtiefe jene Tiefe ist, die das Befestigungs-
mittel 11 ausgehend von der Oberfläche der jeweiligen
Holzbauteile 2, 3 in dem jeweiligen Holzbauteil 2, 3 ein-
dringt. Beispielsweise kann die Eindringtiefe zwischen 5
bis 20 cm betragen. Die Eindringtiefe kann auch als Ein-
bindelänge bezeichnet werden und ist als die projizierte
Eindringtiefe bzw. Einbindelänge in das jeweilige Holz-
bauteil 2, 3 zu verstehen.
[0018] Die Verbindungsvorrichtung 4 kann beispiels-
weise eine Nut-Feder-Verbindung aufweisen, sodass
schnell und einfach eine Verbindung zwischen dem ers-
ten Holzbauteil 2 und dem zweiten Holzbauteil 3 herge-
stellt werden kann. Die Verbindungsvorrichtung 4 kann
beispielsweise als Schlitzbleche, Balkenschuh oder
Balkentragvorrichtung ausgebildet sein.
[0019] Die Verbindungsvorrichtung 4 ist die lasttragen-
de Knotenverbindung zwischen den wenigstens zwei
Holzbauteilen 2, 3. Die lasttragende Knotenverbindung
kann auch als tragende Verbindung bezeichnet werden,
bzw. als Verbindung der tragenden Holzbauteile 2, 3.
Dabei ergibt sich die Last aus der Summe der durch die
zwei Holzbauteile 2, 3 auf die Verbindungsvorrichtung 4
wirkenden Kräfte.
[0020] Das erste Holzbauteil 2 ist mit dem zweiten
Holzbauteil 3 unter Ausbildung der Fuge 5 mittels der
Verbindungsvorrichtung 4 als lastragende Knotenverbin-
dung verbunden, wie beispielsweise in Fig. 2 dargestellt
ist. Die Fuge 5 ist bevorzugt ein schmaler Spalt zwischen
den wenigstens zwei Holzbauteilen 2, 3, wobei der Spalt
bevorzugt durch die Verbindungsvorrichtung 4 ausgebil-
det wird. Durch die Fuge 5 können die wenigstens zwei
Holzbauteile 2, 3 schnell und einfach miteinander ver-
bunden werden, da ein Spiel zwischen den einzelnen
Holzbauteilen 2, 3 besteht und kein zusätzlicher Kraft-
aufwand erforderlich ist, um einen der Holzbauteile 2, 3
in eine Lücke zu pressen.
[0021] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die Ver-
bindungsvorrichtung 4 über die Fuge 5 zugänglich ist.
[0022] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Fuge
5 im Wesentlichen keinen Spalt zwischen den Holzbau-
teilen 2, 3 aufweist.
[0023] An die Fuge 5 grenzt die erste Teilfläche 6 und
die zweite Teilfläche 7 an, wobei die erste Teilfläche 6
am ersten Holzbauteil 2 angeordnet ist und die zweite
Teilfläche 7 am zweiten Holzbauteil 3 angeordnet ist. Die
jeweiligen Teilflächen 6, 7 können eine zusammenhänge
bzw. auch eine nicht zusammenhänge Anzahl an Flä-
chen an den jeweiligen Holzbauteilen 2, 3 umfassen, wo-
bei die Teilflächen 6, 7 an beliebigen Stellen an den Holz-
bauteilen 2, 3 angeordnet sein können.
[0024] Bevorzugt kann die erste Teilfläche 6 im We-
sentlichen an zumindest einem Ende des ersten Holz-
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bauteils 2 angeordnet sein.
[0025] Besonders bevorzugt kann die zweite Teilflä-
che 7 im Wesentlichen neben der Verbindungsvorrich-
tung 4 angeordnet sein.
[0026] Das Brandschutzmaterial kann jedes Material
oder Werkstoff sein, welches nur sehr schwer entflamm-
bar ist. Bevorzugt wird ein Material oder ein Werkstoff
verwendet, welcher eine Verzögerung des Abbrands der
Holzbauteile 2, 3 in der Nähe der Fuge 5 verursacht.
Insbesondere kann das Brandschutzmaterial als Dämm-
schichtbilder bekannt sein.
[0027] Das Brandschutzmaterial ist an zumindest ei-
ner der beiden Teilflächen 6, 7 flächig bedeckt ange-
bracht, wobei flächig eine drei dimensionale Ausdeh-
nung des Brandschutzmaterials umfasst, wobei die drei
Dimensionen der Ausdehnung eine Länge, eine Breite
und eine Tiefe umfassen, wobei die Tiefe kleiner als die
Länge und die Breite ist.
[0028] Das Brandschutzmaterial quillt unter Hitzeein-
wirkung oberhalb der Grenztemperatur auf, wobei das
Aufquellen mit einer Volumenzunahme des Brand-
schutzmaterials verbunden ist. Durch die Volumenzu-
nahme des Brandschutzmaterials wird eine Isolations-
barriere an den jeweiligen Holzbauteilen 2, 3 ausgebildet.
Insbesondere kann die Volumenzunahme die Bildung ei-
nes stabilen, kompakten und feinporigen Schaums um-
fassen.
[0029] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass das Auf-
quellen des Brandschutzmaterials irreversibel ist.
[0030] Derartige Brandschutzmaterialen können bei-
spielsweise polyvalente Alkohole, wie Pentaerythritol, ei-
ne Stickstoff-Quelle, wie Melamin, einen Phosphor-Do-
nor, wie Ammoniumpolyphosphat, sowie Pigmente, Füll-
stoffe, Lösemittel, Wasser und Bindemittel, umfassen.
[0031] Weiters wird die Hitzeeinwirkung in die Holz-
bauteile 2, 3 durch die Isolationsbarriere verringert, so-
dass sich die jeweiligen Holzbauteile 2, 3 langsamer er-
wärmen, wodurch der Halt der Verbindungsvorrichtung
4 in den jeweiligen Holzbauteilen 2, 3 gegenüber einem
fehlenden Brandschutzmaterial, verbessert wird, wobei
ein plötzliches Versagen der Verbindungsvorrichtung 4
hinausgezögert bzw. verhindert wird.
[0032] Weiters kann das Brandschutzmaterial expan-
dierende Werkstoffe, wie beispielsweise Blähgraphit,
Flammhemmer, wie beispielsweise Alkyldiaminphos-
phat oder roten Phosphor, umfassen.
[0033] Die Grenztemperatur kann insbesondere grö-
ßer als 100°C sein, bevorzugt zwischen 130°C und
200°C betragen.
[0034] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass das
Brandschutzmaterial bei Hitzeeinwirkung oberhalb der
Grenztemperatur die Fuge 5 zumindest teilweise ver-
schließt.
[0035] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Brand-
schutzmaterial im Wesentlichen lediglich außerhalb der
Fuge 5 angeordnet ist, wobei das Brandschutzmaterial
bevorzugt nach Befestigung der Verbindungsvorrichtung
4 mit dem Befestigungsmittel 11 aufgebracht wird.

[0036] Alternativ kann vorgesehen sein, dass das
Brandschutzmaterial auch in der Fuge 5 angeordnet ist,
wobei das Brandschutzmaterial vor und/oder nach der
Befestigung der Verbindungsvorrichtung 4 mit dem Be-
festigungsmittel 11 aufgebracht werden kann.
[0037] Bevorzugt kann das Brandschutzmaterial zu-
mindest teilweise als Brandschutzanstrich ausgebildet
sein. Beispielsweise kann ein Brandschutzanstrich von
Promat, wie Promadur und/oder Promadur Top Coat,
verwendet werden. Dabei ergibt sich der Vorteil, dass
das Brandschutzmaterial leicht und schnell aufgebracht
werden kann. Es kann zum Aufbringen beispielsweise
eine Rolle oder ein Pinsel verwendet werden, wobei ins-
besondere handelsübliche Malerpinsel und Farbroller
zum Auftragen des Brandschutzanstrichs verwendet
werden können. Weiters kann der Brandschutzanstrich
leicht erneuert werden bzw. eine lückenhafte Auftragung
des Brandschutzanstriches leicht korrigiert werden.
[0038] Weiters kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
das Brandschutzmaterial zumindest teilweise als Folie
ausgebildet ist. Insbesondere kann die Folie als Klebe-
folie ausgebildet sein. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass
die Folie schnell und einfach aufgebracht werden kann,
wobei keine Trocknungszeit berücksichtigt werden
muss.
[0039] Besonders bevorzugt kann sein, dass das
Brandschutzmaterial im Wesentlichen transparent ist.
Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass Fehlstellen im Holz,
insbesondere Risse oder der Befall von Schädlingen,
schnell erkannt werden können. Insbesondere kann die
Tragfähigkeit der Holzbauteile 2, 3 zumindest visuell
überprüft werden.
[0040] Weites kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
der erste Teil der Verbindungsvorrichtung 4 an einer
Stirnseite 8 des ersten Holzbauteils 2 befestigt ist, wobei
sich von der Stirnseite 8 ausgehend abgewinkelt eine
Mantelfläche 9 erstreckt, und dass die erste Teilfläche 6
ein Teil der Mantelfläche 9 ist, wie beispielsweise in Fig.
1 dargestellt ist. Dadurch kann bevorzugt die Verbin-
dungsvorrichtung 4 durch ein Brandschutzmaterial ge-
schützt werden, sodass die Verbindung der Holzbauteile
2, 3 mittels der Verbindungsvorrichtung 4 bei Hitzeein-
wirkung oberhalb einer Grenztemperatur verlängert bzw.
aufrechterhalten werden kann.
[0041] Bevorzugt ist die Stirnseite 8 des ersten Holz-
bauteils 2 die dem zweiten Holzbauteil 3 zugewandte
Seite.
[0042] Weiters ist bevorzugt vorgesehen, dass die ers-
te Teilfläche 6 an zumindest einem Ende der Mantelflä-
che 9 angeordnet ist.
[0043] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass sich die
erste Teilfläche 6 von der Fuge 5 ausgehend mindestens
5 cm, bevorzugt mindestens 10 cm, besonders bevorzugt
mindestens 20 cm, entlang der Mantelfläche 9 erstreckt.
Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Verbindungs-
vorrichtung 4 besonders umfassend von der ersten Teil-
fläche 6 umgeben ist, wobei ein die erste Teilfläche 6
bedeckendes Brandschutzmaterial die Verbindungsvor-
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richtung 4 besonders gut schützt.
[0044] Insbesondere kann die erste Teilfläche 6 von
der Fuge 5 ausgehend entlang der Mantelfläche 9 min-
destens 50%, bevorzugt mindestens 100%, besonders
bevorzugt mindestens 200%, der Eindringtiefe des Be-
festigungsmittels 11 in das erste Holzbauteil 2 entspre-
chen.
[0045] Weiters kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
sich die erste Teilfläche 6 von der Fuge 5 ausgehend
maximal 100 cm, bevorzugt maximal 70 cm, besonders
bevorzugt maximal 40 cm, entlang der Mantelfläche 9
erstreckt. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die erste
Teilflächen 6 ressourcenschonend mit dem Brand-
schutzmaterial bedeckt werden kann.
[0046] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass sich
die erste Teilfläche 6 von der Fuge 5 ausgehend maximal
1000%, bevorzugt maximal 700%, besonders bevorzugt
400%, der Eindringtiefe des Befestigungsmittels 11 ent-
lang der Mantelfläche 9 erstreckt.
[0047] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die ers-
te Teilfläche 6 einen der Fuge 5 zugewandten Endbe-
reich der Mantelfläche 9 im Wesentlichen umschließt.
Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Verbindungs-
vorrichtung 4 bzw. das Befestigungsmittel 11 im ersten
Holzbauteil 2 von jeder Seite von der Hitzeeinwirkung
geschützt wird.
[0048] Es kann bevorzugt vorgesehen sein, dass der
zweite Teil der Verbindungsvorrichtung 4 an einer Längs-
seite 10 des zweiten Holzbauteils 3 befestigt ist und die
zweite Teilfläche 7 zumindest teilweise an der Längsseite
10 angeordnet ist. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass
der erste Holzbauteil 2 und der zweite Holzbauteil 3 un-
abhängig voneinander von der Hitzeeinwirkung ge-
schützt werden können. Dadurch kann bevorzugt die
Verbindungsvorrichtung 4 durch das Brandschutzmate-
rial geschützt werden, sodass die Verbindung der Holz-
bauteile 2, 3 bei Hitzeeinwirkung oberhalb einer Grenz-
temperatur verlängert bzw. aufrechterhalten werden
kann.
[0049] Weiters kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
der erste Teil der Verbindungsvorrichtung 4 mit dem
zweiten Teil der Verbindungsvorrichtung 4 lösbar ver-
bunden ist, wobei die lösbare Verbindung insbesondere
eine Nut-Feder-Verbindung sein kann.
[0050] Weiter kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
die zweite Teilfläche 7 an der Längsseite 10 zumindest
beidseitig von der Fuge 5 angeordnet ist. Dadurch ergibt
sich der Vorteil, dass eine Nockenbildung durch den Ab-
brand des Holzes in unmittelbarer Nähe der Fuge 5 ver-
hindert wird, wodurch einem Rollschub- oder Schubver-
sagen entgegengewirkt wird.
[0051] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass sich die
zweite Teilfläche 7 von der Fuge 5 ausgehend mindes-
tens 5 cm, bevorzugt mindestens 10 cm, besonders be-
vorzugt mindestens 20 cm, entlang der Längsseite 10
erstreckt. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Ver-
bindungsvorrichtung 4 besonders umfassend von der
zweiten Teilfläche 7 umgeben ist, wobei ein die zweite

Teilfläche 7 bedeckendes Brandschutzmaterial die Ver-
bindungsvorrichtung 4 besonders gut schützt.
[0052] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass sich
die zweite Teilfläche 7 von der Fuge 5 ausgehend min-
destens 50%, bevorzugt mindestens 100%, besonders
bevorzugt mindestens 200%, der Eindringtiefe des Be-
festigungsmittels 11 in das zweite Holzbauteil 3 entlang
der Längsseite 10 erstreckt.
[0053] Weiters kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
sich die zweite Teilfläche 7 von der Fuge 5 ausgehend
maximal 50 cm, bevorzugt maximal 40 cm, besonders
bevorzugt maximal 30 cm, entlang der Längsseite 10 er-
streckt. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die zweite
Teilfläche 7 ressourcenschonend mit dem Brandschutz-
material bedeckt werden kann.
[0054] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass sich
die zweite Teilfläche 7 von der Fuge 5 ausgehend maxi-
mal 500%, bevorzugt maximal 400%, besonders bevor-
zugt maximal 300%, der Eindringtiefe des Befestigungs-
mittels 11 in das zweite Holzbauteil 3 entlang der Längs-
seite 10 erstreckt.
[0055] Nachfolgend werden Grundsätze für das Ver-
ständnis und die Auslegung gegenständlicher Offenba-
rung angeführt.
[0056] Merkmale werden üblicherweise mit einem un-
bestimmten Artikel "ein, eine, eines, einer" eingeführt.
Sofern es sich aus dem Kontext nicht anders ergibt, ist
daher "ein, eine, eines, einer" nicht als Zahlwort zu ver-
stehen.
[0057] Das Bindewort "oder" ist als inklusiv und nicht
als exklusiv zu interpretieren. Sofern es sich aus dem
Kontext nicht anders ergibt, umfasst "A oder B" auch "A
und B", wobei "A" und "B" beliebige Merkmale darstellen.
[0058] Mittels eines ordnenden Zahlwortes, beispiel-
weise "erster", "zweiter" oder "dritter", werden insbeson-
dere ein Merkmal X bzw. ein Gegenstand Y in mehreren
Ausführungsformen unterschieden, sofern dies nicht
durch die Offenbarung der Erfindung anderweitig defi-
niert wird. Insbesondere bedeutet ein Merkmal X bzw.
Gegenstand Y mit einem ordnenden Zahlwort in einem
Anspruch nicht, dass eine unter diesen Anspruch fallen-
de Ausgestaltung der Erfindung ein weiteres Merkmal X
bzw. einen weiteren Gegenstand Y aufweisen muss.
[0059] Ein "im Wesentlichen" in Verbindung mit einem
Zahlenwert mitumfasst eine Toleranz von 6 10% um den
angegebenen Zahlenwert, sofern es sich aus dem Kon-
text nicht anders ergibt.
[0060] Bei Wertebereichen sind die Endpunkte mitum-
fasst, sofern es sich aus dem Kontext nicht anders ergibt.

Patentansprüche

1. Holzverbindung (1) umfassend wenigstens einen
ersten Holzbauteil (2), einen zweiten Holzbauteil (3)
und wenigstens eine Verbindungsvorrichtung (4),
wobei der erste Holzbauteil (2) mit dem zweiten
Holzbauteil (3) unter Ausbildung einer Fuge (5) mit-
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tels der Verbindungsvorrichtung (4) als lasttragende
Knotenverbindung verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Holzbauteil (2) eine an der
Fuge (5) angrenzende erste Teilfläche (6) und das
zweite Holzbauteil (3) eine an der Fuge (5) angren-
zende zweite Teilfläche (7) aufweist, dass zumindest
eine der beiden Teilflächen (6, 7) mit einem flächigen
Brandschutzmaterial bedeckt ist, und dass das
Brandschutzmaterial unter Hitzeeinwirkung ober-
halb einer Grenztemperatur aufquillt.

2. Holzverbindung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Brandschutzmaterial zu-
mindest teilweise als Brandschutzanstrich ausgebil-
det ist.

3. Holzverbindung (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Brandschutzma-
terial zumindest teilweise als Folie ausgebildet ist.

4. Holzverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Brand-
schutzmaterial im Wesentlichen transparent ist.

5. Holzverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Teil
der Verbindungsvorrichtung (4) an einer Stirnseite
(8) des ersten Holzbauteils (2) befestigt ist, wobei
sich von der Stirnseite (8) ausgehend abgewinkelt
eine Mantelfläche (9) erstreckt, und dass die erste
Teilfläche (6) ein Teil der Mantelfläche (9) ist.

6. Holzverbindung (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die erste Teilfläche (6) von
der Fuge (5) ausgehend mindestens 5 cm, bevorzugt
mindestens 10 cm, besonders bevorzugt mindes-
tens 20 cm, entlang der Mantelfläche (9) erstreckt.

7. Holzverbindung (1) nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die erste Teilflä-
che (6) von der Fuge (5) ausgehend maximal 100
cm, bevorzugt maximal 70 cm, besonders bevorzugt
maximal 40 cm, entlang der Mantelfläche (9) er-
streckt.

8. Holzverbindung (1) nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Teilflä-
che (6) einen der Fuge (5) zugewandten Endbereich
der Mantelfläche (9) im Wesentlichen umschließt.

9. Holzverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Teil
der Verbindungsvorrichtung (4) an einer Längsseite
(10) des zweiten Holzbauteils (3) befestigt ist und
die zweite Teilfläche (7) zumindest teilweise an der
Längsseite (10) angeordnet ist.

10. Holzverbindung (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die zweite Teilfläche (7) an der
Längsseite (10) zumindest beidseitig von der Fuge
(5) angeordnet ist.

11. Holzverbindung (1) nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die zweite Teil-
fläche (7) von der Fuge (5) ausgehend mindestens
5 cm, bevorzugt mindestens 10 cm, besonders be-
vorzugt mindestens 20 cm, entlang der Längsseite
(10) erstreckt.

12. Holzverbindung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass sich die zweite
Teilfläche (7) von der Fuge (5) ausgehend maximal
50 cm, bevorzugt maximal 40 cm, besonders bevor-
zugt maximal 30 cm, entlang der Längsseite (10)
erstreckt.
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